
  

 
 
 
Förderung von Qualifizierungs- und  
Koordinierungsmaßnahmen für  
bürgerschaftliche/ehrenamtliche Arbeit  
im sozialen Bereich 
 
 

Leitfaden für lokale Anlaufstellen 
 
Arbeitshilfe für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Anlaufstellen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktadressen: 
 
Hessisches Sozialministerium (HSM) 
VI 4 B 
Frau Dr. Perabo und Frau Presber 
Dostojewskistraße 4 
65187 Wiesbaden 
Tel. 0611-817 3392  und 817 3587 
E-Mail christa.perabo@hsm.hessen.de  

    und  
    christel.presber@hsm.hessen.de  

 

Regierungspräsidium Darmstadt (RP) 
Dezernat II 27 
Herr Hehl 
64278 Darmstadt  
Tel. 06151-12 5088  
Fax 06151-12 6917 
E-Mail p.hehl@rpda.hessen.de

 
 
 

mailto:christa.perabo@hsm.hessen.de
mailto:christel.presber@hsm.hessen.de
mailto:p.hehl@rpda.hessen.de


  

Die Fach- und Fördergrundsätze für 
Qualifizierungs- und Koordinie-
rungsmaßnahmen für bürgerschaftli-
che / ehrenamtliche Arbeit im sozia-
len Bereich sind im Anhang abge-
druckt. Sie werden von den neuen 
Bewilligungsmodalitäten nicht be-
rührt.  
 
 
1. Lokale Anlaufstellen 
 
Lokale Anlaufstellen sind Freiwilli-
genagenturen, Freiwilligenzentren, 
Seniorenbüros oder besondere für 
Bürgerengagement/Ehrenamt zu-
ständige Stellen in der Kommunal- 
oder Kreisverwaltung, bzw. in Freier 
Trägerschaft. Sie zeichnen sich 
durch einen Träger übergreifenden 
Arbeitsansatz aus. 
 
 
2. Beantragung der Teilnahme am 

Qualifizierungsprogramm 
 
Voraussetzung ist die Bereitschaft 
der Anlaufstelle, gemeinsam mit den 
örtlichen Vereinen und Initiativen ein 
Qualifizierungsprogramm für Ehren-
amtliche zu entwickeln, dafür den 
Qualifizierungsbedarf Ehrenamtlicher 
vor Ort zu erheben und entspre-
chende Maßnahmen für das laufen-
de Jahr zu planen. Der Vernetzungs-
gedanke spielt bei diesen Aktivitäten 
eine wichtige Rolle.  
 
Der Antrag auf Teilnahme (formloses 
Schreiben) ist schriftlich ab Ende des 
Vorjahres bis zum 1. März des För-
derjahres an das Regierungspräsidi-
um Darmstadt zu richten und sollte 
Antworten auf folgende Fragen ent-
halten: 
 
• Warum ist Ihre Organisation zur 

Erfüllung der Aufgaben als lokale 
Anlaufstelle geeignet? 

• Nach welchem Verfahren soll die 
Erhebung des Qualifizierungsbe-

darfs der Ehrenamtlichen erfolgen 
(Arbeitsschritte, zeitlicher Rah-
men)?  

• Für welchen (räumlichen) Bereich 
(z.B. Kreisgebiet, Stadtgebiet) 
wird das Qualifizierungspro-
gramm geplant? 

 
Wenn ihre Anlaufstelle bereits im 
Vorjahr teilgenommen hat, reicht der 
Hinweis, dass Sie die Teilnahme am 
Qualifizierungsprogramm erneut be-
antragen. 
 
Egal ob Neuantrag oder Wiederho-
lungsantrag 
• Geben Sie an, welche Kosten 

Ihnen für die Erhebungsarbeiten 
entstehen (nach Nr. 4.2.a der 
Fach und Fördergrundsätze kön-
nen bis zu 2.000 € beantragt 
werden). 

• Geben Sie an, welche Kosten 
Ihnen für die Durchführung und 
finanzielle Abwicklung der Quali-
fizierungsmaßnahmen entstehen 
(nach Nr. 4.2.b der Fach und 
Fördergrundsätze können bis zu 
2.000 € beantragt werden). 

 
Das Regierungspräsidium legt die 
Anträge dem Hessischen Sozialmi-
nisterium zur Entscheidung vor. 
Nach Zustimmung erhält die Anlauf-
stelle vom Regierungspräsidium zu-
nächst einen Bescheid über die Be-
willigung der Mittel zur Erstellung des 
Maßnahmeplans, die Auszahlung 
erfolgt gemäß der im Bescheid ge-
troffenen Regelung (in der Regel 
nach Eingang der Einverständniser-
klärung zum Zuwendungsbescheid). 
 
 
3. Beantragung der Qualifizie-

rungsmaßnahmen 
 
Bereits teilnehmende Anlaufstellen 
können Ende des Vorjahres das 
Qualifizierungsprogramm planen. 
Anlaufstellen, die sich neu beworben 



  

haben, sollten dies nach Eingang der 
Teilnahmebewilligung tun.  
 
In den sog. Maßnahmeplan (ein Ex-
cel-Dokument mit mehreren Arbeits-
blättern, das Ihnen eine Übersicht 
des Maßnahmeplans in Tabellenform 
zeigt) sind einzutragen:  
• Informationen zur durchgeführten 

Bedarfserhebung 
• Beschreibung der geplanten 

Maßnahmen mit Angaben:  
zum Teilnehmerkreis,  
zur Zahl der Unterrichtseinheiten,  
die jeweils dafür beantragten 
Kosten,  
sowie der Gesamtbetrag, der von 
der Anlaufstelle beantragt wird. 

 
 
4. Bewilligung des Antrags der 

Qualifizierungsmaßnahmen 
 
Das Regierungspräsidium prüft und 
bewilligt die bewilligungsfähigen An-
träge zeitnah. Die Anlaufstellen er-
halten darüber einen Bescheid vom 
Regierungspräsidium. Die beigefügte 
Einverständniserklärung muss dem 
Regierungspräsidium zurückgesandt 
werden. Die Auszahlung erfolgt ge-
mäß der im Bescheid getroffenen 
Regelung (in der Regel nach Ein-
gang eines Mittelabrufs der Anlauf-
stelle). 
 
 
5. Beantragte Qualifizierungsmaß-

nahmen, die nicht stattfinden 
 
Wenn beantragte und bewilligt Quali-
fizierungsmaßnahmen nicht im För-
derjahr stattfinden oder zu einem 
späteren Zeitpunkt muss dies sofort 
durch einen geänderten Maßnahme-
plan dem Regierungspräsidium per 
Mail mitgeteilt werden. Im Anschrei-
ben soll kurz vermerkt werden, wel-
che Änderungen sich ergeben haben 
(bitte im Betreff der Mail auch immer 
das Aktenzeichen der Anlaufstelle 
nennen). 

6. Prüfung der Wirksamkeit 
 
Alle vom Hessischen Sozialministeri-
um geförderten Maßnahmen werden 
evaluiert, um eine angemessene 
Verwendung öffentlicher Mittel si-
cherzustellen. Die für die Konzeption 
und Durchführung Verantwortlichen 
verstehen diese Evaluation zudem 
als Chance, das Programm zu 
verbessern. 
 
Zur Erleichterung ihrer Arbeit wurden 
die Erhebungsbögen als Dateien 
konzipiert. Sie können herunter gela-
den werden unter:  
www.gemeinsam-aktiv.de im Be-
reich „Service / Qualifizierungspro-
gramm“,-oder 
www.sozialnetz.de/familienatlas
 unter dem Stichwort „Förderpro-
gramme“.  
 
Die Wirksamkeitsprüfung umfasst 
drei Teile: 
• Teilnehmerfragebögen – sie die-

nen der Bewertung des Kurses 
durch die Teilnehmer. Drucken 
Sie die Datei aus und leiten Sie 
die benötigte Anzahl der Bögen 
an die Bildungsträger weiter, da-
mit sie bei Abschluss der Maß-
nahmen von den Teilnehmern 
ausgefüllt werden können. 

• Bildungsträgerfragebogen – er 
dient der Bewertung des Kurses 
durch den Bildungsträger und be-
ruht in Teilen auf den Bewer-
tungsergebnissen der Kursteil-
nehmer. 

• Anlaufstellenfragebogen – er ent-
hält die Aufstellung der durchge-
führten Maßnahmen und eine 
Auswertung der Arbeit der An-
laufstelle. 

 
Achten Sie bitte darauf, dass die Bil-
dungsträger Ihnen die Bewertungs-
bögen der Teilnehmer zusenden und 
Ihnen ihre eigene Bewertung (Bil-
dungsträgerfragebogen) als Datei 
möglich zeitnah nach Abschluss der 

http://www.gemeinsam-aktiv.de/
http://www.sozialnetz.de/familienatlas


  

jeweiligen Maßnahmen zukommen 
lassen. Nehmen Sie Ihre eigene Be-
wertung (Anlaufstellenfragebogen) 
nach Abschluss aller Maßnahmen 
vor.  
 
Senden Sie Bildungsträger- und An-
laufstellenfragebogen sowie den ak-
tuellen Maßnahmeplan bis zum 
31.01. des auf die Förderung folgen-
den Jahres per EMail an das Hessi-
sche Sozialministerium (Frau Pres-
ber) sowie an das Regierungspräsi-
dium Darmstadt (Herrn Hehl). 
Außerdem sind die Teilnehmerfrage-
bögen per Post an das Hessische 
Sozialministerium zu senden. 

 
 
7. Abschluss der Maßnahmen ei-

nes Förderjahres: Der Ver-
wendungsnachweis 

 
Nach Abschluss des Förderjahres 
sind die in den Zuwendungsbeschei-
den des Regierungspräsidiums 
Darmstadt genannten Unterlagen 
(Anlaufstellenfragebogen, Maßnah-
meplan) bis zum 01.03. des auf die 
Förderung folgenden Jahres als Ver-
wendungsnachweis zuzusenden.  
Der Verwendungsnachweis muss in 
Papierform übersandt werden.  
 

 
 
 

Anhang 



  

Anhang 
 
 
Fach- und Fördergrundsätze für 
die Förderung von Qualifizie-
rungs- und Koordinierungsmaß-
nahmen für bürgerschaftli-
che/ehrenamtliche Arbeit im sozia-
len Bereich 
 
0 Bei der Förderung von Qualifizie-

rungs- und Koordinierungsmaß-
nahmen für bürgerschaftli-
che/ehrenamtliche Arbeit ist auch 
die Richtlinie für die Förderung 
sozialer Gemeinschaftseinrich-
tungen und nichtinvestiver sozia-
ler Maßnahmen (Investitions- 
und Maßnahmenförderungsricht-
linie – IMFR) in der jeweils gel-
tenden Fassung zu beachten. 

 
1 Ziel und Gegenstand der För-

derung 
1.1 Ziel der Förderung ist es, ehren-

amtlich engagierte Bürgerinnen 
und Bürger durch Basisqualifi-
zierung und Schulung für spezi-
fische Aufgabengebiete zu un-
terstützen und für neue Aufga-
ben vorzubereiten, sowie bisher 
nicht Engagierte für ehrenamtli-
ches/ bürgerschaftliches Enga-
gement zu motivieren. Beson-
ders erwünscht sind Elemente 
zur Familienförderung sowie der 
Verbesserung der Chancen-
gleichheit und der Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie für Män-
ner und Frauen. 

1.2 Zielsetzung der Förderstruktur 
ist es, dabei gleichzeitig die lo-
kalen Strukturen der ehrenamtli-
chen Arbeit zu stärken und ihre 
Vernetzung zu verbessern. 

1.3 Gegenstand der Förderung sind 
Qualifizierungsangebote für Eh-
renamtliche. 

 
2 Träger 

Antragsberechtigt sind lokale 
Anlaufstellen (Freiwilligenagen-

turen in freier oder kommunaler 
Trägerschaft u.a.) und Gebiets-
körperschaften. 

 
3 Allgemeine Voraussetzungen 

der Förderung 
Die Anlaufstelle bzw. Gebiets-
körperschaft erarbeitet gemein-
sam mit lokalen ortsansässigen 
Vereinen/Verbänden/Initiativen 
ein Programm, das Qualifizie-
rungsangebote für Ehrenamtli-
che enthält. Die Anlaufstelle 
trägt Sorge für die Durchführung 
der Maßnahmen durch örtliche 
Bildungsträger bzw. durch die 
Vereine selbst. Sie übernimmt 
die finanzielle Abwicklung und 
stellt sicher, dass die Wirksam-
keit der durchgeführten Maß-
nahme überprüft werden kann. 

 
4 Umfang der Förderung 
4.1 Die Förderung erfolgt in Form 

von Projektförderung als Festbe-
tragsfinanzierung, bzw. Anteils-
finanzierung (s. Ziffer 4.4). 

4.2 Zuwendungsfähig sind die Kos-
ten der lokalen Anlaufstellen. 
Für a) die Erarbeitung eines lo-
kalen Qualifizierungsprogramms 
beträgt die Zuwendung in der 
Regel bis zu 2.000 € und für b) 
die Durchführung und finanzielle 
Abwicklung der Qualifizierungs-
maßnahme beträgt die Förde-
rung in der Regel bis zu 2.000 €. 

4.3 Die Zuwendung für die Kosten 
der Qualifizierungsmaßnahmen 
beträgt 35 € je Unterrichtsstunde 
(45 Min.). Voraussetzung ist ei-
ne Teilnehmerzahl von mindes-
tens 7 Personen pro Maßnah-
me. 

4.4 Für Qualifizierungsmaßnahmen 
nach § 45 c Abs. 3 SGB XI 
(Pflegeleistungsergänzungsge-
setz) betragen die Zuwendun-
gen für die Unterrichtsstunde (45 
Min) in der Regel 50 % der ent-



  

stehenden Kosten, max. 35 €. 
Voraussetzung ist ebenfalls eine 
Teilnehmerzahl von mindestens 
7 Personen pro Maßnahme. Die 
Kriterien für die Schulung und 
Fortbildung der Helferinnen und 
Helfer gemäß der Empfehlungen 
der Spitzenverbände der Pflege-
kassen und des Verbandes der 
privaten Krankenversicherungen 
e.V. zur Förderung von niedrig-
schwelligen Betreuungsangebo-
ten sowie Modellvorhaben zur 
Erprobung neuer Versorgungs-
konzepte und Versorgungsstruk-
turen nach § 45 c Abs. 6 SGB XI 
vom 24.07.2002 sind einzuhal-
ten.“ 

 
5 Abwicklung der Förderung 
5.1 Zuständige Stelle für Antrags-

verfahren und die Abwicklung 
der Förderung ist das Regie-
rungspräsidium Darmstadt. 

5.2 Der Antrag auf Teilnahme ist 
von den Anlaufstellen unter Be-
schreibung des Verfahrens, wie 
das Qualifizierungsprogramm 
erarbeitet wird, bis zum 1. März 
des Förderjahres einzureichen. 

5.3 Nach Bewilligung der Teilnahme 
der Anlaufstelle kann der Antrag 
auf Durchführung von Qualifizie-
rungsmaßnahmen eingereicht 
werden. Gleichzeitig ist hierzu 
das erarbeitete Programm unter 
Angaben des Umfangs und der 
Kosten der einzelnen Qualifizie-
rungsmaßnahmen einzureichen. 

5.4 Die Entscheidung über die An-
träge wird im Rahmen der Pro-
grammgestaltung und -
weiterentwicklung durch das So-
zialministerium getroffen. 

5.5 Die Landesmittel werden den 
Antragstellern vom Regierungs-
präsidium Darmstadt bewilligt 
und ausgezahlt. Der Magistrat 
oder der Kreisausschuss erhält 
eine Kopie des Bewilligungsbe-
scheides. 

5.6 Der Verwendungsnachweis 
(Vordruck 6.42) ist zusammen 
mit den von der Anlaufstelle, den 
Bildungsträgern und den Teil-
nehmerinnen und Teilnehmern 
auszufüllenden Erhebungsbö-
gen zur Wirksamkeit der Qualifi-
zierungsmaßnahmen bis zum 1. 
März des auf die Bewilligung 
folgenden Jahres dem Regie-
rungspräsidium Darmstadt vor-
zulegen. Das Regierungspräsi-
dium Darmstadt legt dem Sozi-
alministerium einen Bericht über 
die Verwendung bis zum 1. Sep-
tember jeden Jahres vor. 

 
6 Wirksamkeit 

Ab 2002 wird die Wirksamkeit al-
ler Förderprogramme des Sozi-
alministeriums überprüft. Die 
vom Sozialministerium aufge-
stellten Kriterien sind von den 
Trägern entsprechend der Vor-
gaben (Erhebungsbögen) anzu-
wenden. Die mit dem Verwen-
dungsnachweis einzureichenden 
Erhebungsbögen sind von der 
zuständigen Stelle vom Verwen-
dungsnachweis zu trennen und 
dem Sozialministerium zum 
Zweck der Evaluation bis zum 1. 
April zu übermitteln. 

 
7 Übergangs- und Schlussbe-

stimmungen 
Die Fach- und Fördergrundsätze 
treten am 01.01.2003 in Kraft 
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